
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANHANG III 
 

ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS,  
ETIKETTIERUNG UND PACKUNGSBEILAGE 
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Als gültige Zusammenfassung der Produkteigenschaften, Etikettierung und Packungsbeilage sind 
die endgültigen Fassungen zu betrachten, die während des Verfahrens der Koordinierungsgruppe 
erzielt wurden. 
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